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Einleitung 

Die bayerische Landespolitik ist durch eine lange Tradition der Volksgesetzgebung gekennzeichnet. 

Insgesamt 23 Volksbegehren fanden seit 1967 statt, sechsmal waren (erfolgreiche) Volksbegehren 

zudem Gegenstand eines Volksentscheids (LfStat 2022a, 2022b). An der sich seit den 1990er Jah-

ren intensivierenden Nutzung von Volksbegehren ist insbesondere der bayerische Landesverband 

der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) beteiligt, der immerhin fünf Volksbegehren initiierte 

und war immerhin dreimal damit erfolgreich war. Somit stellt die ÖDP einen bedeutsamen ‚Stör-

faktor‘ im immer noch durch eine „CSU-Hegemonie“ (Mintzel 1998) geprägten politischen System 

Bayerns dar und war fähig essentielle Politikwechsel im Freistaat zu initiieren.  

Allerdings korrespondieren die Erfolge der ÖDP im Zuge der Volksgesetzgebung in keiner Weise 

mit Wahlerfolgen auf Landesebene (Abb. 1). Während die ÖDP mit ihren Volksgesetzgebungskam-

pagnen „Schlanker Staat ohne Senat!“ (1996/97), „Für echten Nichtraucherschutz!“ (2009/10) und 

„Rettet die Bienen!“ (2019) jeweils aufsehenerregend erfolgreich war, resultierte diese Mobilisie-

rung nicht in Erfolgen an der Wahlurne. Bei keiner Wahl kam die ÖDP landesweit auch nur annä-

hernd in den Bereich jener 5 Prozent Stimmanteil, die für den Einzug in den Landtag erforderlich 

sind.  

Warum gelingt es der ÖDP nicht, die breite Unterstützung, die ihre Volksbegehren fanden, in nen-

nenswerte Unterstützung in Wahlerfolge umzusetzen und damit dauerhaft auf parlamentarischer 

Ebene an der Politikgestaltung mitzuwirken? Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst ein 

Überblick für die ÖDP-Initiativen gegeben und das bayerische Verfahren der Volksgesetzgebung 

kurz dargestellt. Nach einem eingehenderen Blick auf die Wahl- und Abstimmungsergebnisse wird 
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anhand der Wahl- und Abstimmungsergebnisse auf lokaler Ebene untersucht, ob die ÖDP von 

ihren Initiativen auch bei Wahlen profitiert oder ob Erfolge in der Volksgesetzgebung nicht eher 

aus den Mobilisierungsleistungen von Parteien resultiert, mit denen die ÖDP dabei mitunter ko-

operiert.  

Die von der ÖDP initiierten Volksbegehren im Überblick 

Obwohl bereits seit 1946 in der Verfassung vorgesehen, wurden die Instrumente der Volksgesetz-

gebung in Bayern erstmals zwischen 1967 und 1977 in Anwendung gebracht. Nach einer längeren 

Pause intensivierte sich der Einsatz des Instruments seit den 1990er Jahren (Glaab 2013; LfStat 

2022a). Die ÖDP unterstützte die erfolgreichen  Volksbegehren „Das bessere Müllkonzept“ 1990 

und „Mehr Demokratie in Bayern“ 1995 zur Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentschei-

den in den Kommunen.1 Seither entwickelte die ÖDP eine teils sehr intensive Tätigkeit im Rahmen 

der bayerischen Volksgesetzgebung:  

 Das Volksbegehren „Schlanker Staat ohne Senat“ zielte auf die Abschaffung der zweiten

bayerischen Kammer, der „das Volk in seinen nichtpolitischen natürlichen Gliederungen“

(Nawiasky 1948: 35) durch eine Reihe von Interessengruppen – aber auch Kommunen und

Bildungsträger – repräsentieren sollte (Dürr 1979; Mayer-Tasch 1979; Jendral 1993). Das

Volksbegehren fand 1997 Unterstützung bei 10,5 Prozent der Stimmberechtigten und war

auch gegen einen Alternativentwurf des Landtags, der eine Reform der Senatszusammen-

setzung vorsah, 1998 im Volksentscheid erfolgreich.

 Mit dem Volksbegehren „Menschenwürde ja, Menschenklonen niemals!“ wollte die ÖDP

2003 bioethische Grundsätze in die Bayerische Verfassung verankern. Das Begehren schei-

terte aber deutlich, da es nur 2,3 Prozent der Stimmberechtigten unterstützten.

 Das Volksbegehren „Für Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk“ fand 2005 mehr Anklang

bei den Bayerinnen und Bayern, scheiterte aber ebenfalls deutlich (4,3 Prozent).

 Einen fulminanten Erfolg feierte die ÖDP in Bayern mit dem Volksbegehren „Für echten

Nichtraucherschutz“ 2009. Nach den Stimmverlusten der CSU bei den Kommunalwahlen

2008 (40,3 Prozent; – 5,8 PP) und dem für sie verheerenden Ergebnis der Landtagswahl im

gleichen Jahr (43,3 Prozent; – 17,3 PP) entschärfte die CSU-FDP-Koalition das erst 2007

verabschiedete Nichtraucherschutzgesetz in wesentlichen Teilen. Daraufhin initiierte die

ÖDP ein Volksbegehren, das im Wesentlichen auf die Wiederherstellung des vorherigen

1  Im Volksentscheid wurde allerdings der Alternativentwurf des Landtags dem „besseren Müllkonzept“ vorgezogen, 
während „Mehr Demokratie“ erfolgreich war. 
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gesetzlichen Zustands (sowie die Schließung einiger inzwischen offen zu Tage getretener 

Regelungslücken) zielte. Das 2009 durchgeführte Begehren war mit 13,9 Prozent erfolg-

reich, beim im folgenden Jahr abgehaltenen Volksentscheid erreichte der Entwurf 61 Pro-

zent der Stimmen (Schoen/Glantz/Teusch 2011).  

 Nach einer mehrjährigen Pause initiierte die ÖDP das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“.

Durch Änderungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes sollte insbesondere den Arten-

rückgang in der agrarisch geprägten Landschaft gebremst werden. Nachdem die Initiative

2019 die Unterstützung von 18,3 Prozent der Stimmberechtigten gefunden hatte, rea-

gierte CSU-Ministerpräsident Markus Söder mit der Einrichtung eines Runden Tischs. Noch

bevor die Beratungen abgeschlossen waren, signalisierte er aber, dass die Staatsregierung

dem Landtag die Annahme des Volksbegehrens empfehlen werde, was dann auch geschah

(Kranenpohl 2021).

Das bayerische Verfahren der Volksgesetzgebung 

Eine wesentliche Rahmenbedingung für die Beurteilung der parteibezogenen Mobilisierungsmög-

lichkeiten durch die Volksgesetzgebung stellen deren rechtliche Regelungen dar. Nach Art. 71 der 

Bayerischen Verfassung (BV) können Gesetzesvorlagen von der Staatsregierung, aus der Mitte des 

Landtags und durch Volksbegehren eingebracht werden. Die einschlägigen Regelungen ergeben 

sich dabei aus der BV und dem dritten Teil (Art. 62 bis 82) des Landeswahlgesetzes (LWG).  

Ein Volksbegehren findet statt, sofern 25.000 Stimmberechtigte (also etwa 0,26 Prozent) einen 

Antrag auf Zulassung unterstützen (Art. 63 LWG), wobei dem Antrag ein ausgearbeiteter und 

begründeter Gesetzentwurf zugrunde liegen muss (Art. 74 II BV). Dabei ist die ‚Einheit der Materie‘ 

zu beachten, d.h. ein Volksbegehren hat ein geschlossenes Themengebiet zu behandeln (Thum 

2013: 258-260 [Rn. 7]).2 Da ein Volksentscheid über den Staatshaushalt nach Art. 73 BV ausge-

schlossen ist, sind nach geltender Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes 

(BayVerfGH) auch Volksbegehren mit nicht nur unwesentlicher Haushaltsrelevanz unzulässig 

(Thum 2013: 260-262 [Rn. 8]). Hält das mit der Prüfung befasste Innenministerium die Kriterien 

für eine Zulassung für gegeben, muss es dies binnen sechs Wochen bekanntgeben. Hält es den 

Antrag für unzulässig, hat es diesen dem BayVerfGH vorzulegen, der binnen dreier Monate zu 

entscheiden hat (Art. 64 LWG).  

2  Diese Regelung erscheint allerdings problematisch, da sich der verfassungsändernde parlamentarische Gesetzge-
ber anderseits nicht scheut, im Verfassungsreferendum auch recht komplexe und diverse Materialien zu einer 
Vorlage zu schnüren. Vgl. dazu insbesondere die Verfassungsänderung über „die Weiterentwicklung der Wahl-
grundsätze, der Grundrechte und der Bestimmungen über das Gemeinschaftsleben“ 2003. 
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Nach Bekanntgabe der Zulassung ist nach acht bis zwölf Wochen das Volksbegehren durchzufüh-

ren. Stimmberechtigte können sich dann binnen 14 Tagen in ihrer Wohnortgemeinde in die Un-

terstützungslisten eintragen (Art. 65, 67, 68 LWG). Das Volksbegehren ist erfolgreich, sofern es 

von zehn Prozent der Stimmberechtigten unterstützt wird (Art. 71 I BV), und ist dann dem Landtag 

vorzulegen, der dieses binnen dreier Monate behandeln muss (Art. 74 V BV).  

Nimmt der Landtag den Text des Volksbegehrens unverändert an, so wird dieser Gesetz (Art. 73 III 

LWG).3 Lehnt er das Volksbegehren ab, so findet binnen eines Vierteljahres ein Volksentscheid 

statt, zu dem der Landtag seinerseits den Stimmberechtigten einen alternativen Gesetzentwurf 

vorlegen kann (Art. 74 IV, V BV). Zur Annahme des Volksbegehrens im Volksentscheid ist die Mehr-

heit der gültigen Stimmen erforderlich (es besteht also kein Zustimmungsquorum wie in anderen 

Ländern), lediglich verfassungsändernde Volksbegehren benötigen ein Zustimmungsquorum von 

25 Prozent der Stimmberechtigten (Art. 79 LWG).4  

Im Vergleich der Volksgesetzgebungsregelungen der deutschen Länder lassen sich die bayerischen 

Regelungen folgendermaßen charakterisieren (Jürgens/Rehmet 2009: 203-205; Wachter/Kranen-

pohl 2014: 72-76; Weixner 2006):  

 Die zahlenmäßigen Anforderungen für die Zulassungsanträge sind eher moderat; ein deut-

lich größeres Hindernis stellen die hohen formalen Anforderungen (ausgearbeiteter Ge-

setzentwurf, Einheit der Materie, Haushaltswirksamkeit) dar.

 Die zu überwindende Hürde im Volksbegehren ist – gerade angesichts der kurzen Frist und

des Gebots der Amtseintragung – beträchtlich, aber nicht unüberwindbar. Immerhin waren

in Bayern seit 1967 neun von 23 Volksbegehren erfolgreich (LfStat 2022a).

 Im Volksentscheid stellen die bayerischen Regelungen die niedrigste Hürde dar. Von den

neun erfolgreichen Volksbegehren wurden zwei vom Landtag übernommen (neben dem

von der ÖDP initiierten Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ auch „Nein zu Studiengebüh-

ren!“ 2013). Drei weitere waren im Volksentscheid erfolgreich (neben den zwei ÖDP initi-

ierten Volksbegehren auch „Mehr Demokratie in Bayern“ zur Einführung kommunaler Bür-

gerbegehren und Bürgerentscheide 1995; LfStat 2022b) und drei erledigten sich durch

Vorlage eines Kompromissentwurfs des Landtags (zwei konkurrierende zur Einführung der

Gemeinschaftsschule 1967 sowie das Volksbegehren zur Rundfunkfreiheit 1972/73).5 Das

Volksbegehren „Das bessere Müllkonzept“ wurde 1990 zwar im Volksentscheid abgelehnt,

3  Es sei denn, es handelt es sich um ein verfassungsänderndes Volksbegehren, denn Verfassungsänderungen erfor-
dern nach Art. 75 BV in jedem Fall einen Volksentscheid.  

4  So entschied der BayVerfGH 1999 (BayVerfGHE 52, 104). Vgl. dazu Kranenpohl 2003.  
5 Vgl. zu den Kompromissen: Bocklet 1979: 346-354, 362-379; Richter 1997: 182-239; Maaßen 1979: 104–120. 
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doch stellte der angenommene Landtagsentwurf zumindest eine deutliche Verbesserung 

gegenüber dem politischen status quo dar (Jung 1992: 66).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Hürden für den Erfolg eines Volksbegehrens in Bayern 

zwar relativ hoch sind (hoher Anteil von Unterstützenden, kurze Sammlungsfrist, Amtseintra-

gung), die Initiatorinnen und Initiatoren bei einem Erfolg aber unter Beweis stellen, dass sie eine 

große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern für ihr Anliegen motivieren können und damit ein ernst-

zunehmender politischer Akteur sind. Damit ist auch ein Erfolg in einem gegebenenfalls erforder-

lichen Volksentscheid realistisch, da – außer bei Verfassungsänderungen – kein Quorum vorgese-

hen ist und die Initiatorinnen und Initiatoren ihre Mobilisierungsfähigkeit bereits bewiesen haben.  

 

Wählermobilisierung bei Wahlen und Abstimmungen  

Hinsichtlich der Unterstützung, die die ÖDP bei Wahlen und im Zuge der Volksgesetzgebung fin-

det, ist ein Blick auf die bloßen Stimmanteile nicht unproblematisch. Dabei wird nämlich nicht 

berücksichtigt, dass Maßstab für Stimmanteile bei Wahlen und Volksentscheiden die Zahl der 

gültigen Stimmen ist, bei Volksbegehren aber die Zahl der Stimmberechtigten. Die Abbildung 2 

zeigt daher wie stark die Unterstützung für die ÖDP bzw. ihre Volksbegehren gemessen an der 

Zahl der Stimmberechtigten war (der Anteil an den Stimmberechtigten wird im Folgenden als 

‚Mobilisierungsquote‘ bezeichnet).  
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Die Mobilisierungsquote macht zunächst einmal deutlich, dass die ÖDP bei Wahlen tatsächlich 

nur einen geringfügigen Teil der Wahlberechtigten für ihre Kandidatinnen und Kandidaten gewin-

nen kann. Meist bewegen sich die Werte um 1 Prozent, nur bei der Europawahl 2019 wurde die 

ÖDP immerhin von fast jeder fünfzigsten Stimmberechtigten in Bayern gewählt. Umso deutlicher 

werden in dieser Darstellung dagegen die beachtlichen Mobilisierungserfolge bei von der ÖDP 

initiierten Volksbegehren: Bei diesen gelang es, sehr weit über den Kreis der Wählerinnen und 

Wähler der Partei hinaus Zuspruch zu finden. Für die erfolgreichen Volksbegehren konnten etwa 

zehnmal so viele Bayerinnen und Bayern mobilisiert werden als für die jeweils besten Wahlergeb-

nisse der Partei in den entsprechenden Zeiträumen. Selbst bei den deutlich gescheiterten Volks-

begehren zum Klonverbot und zum Mobilfunk gelang eine Mobilisierung, die deutlich über die 

Wählerschaft der ÖDP hinausreichte.  

Zudem wird deutlich, dass ein Erfolg im Volksbegehren angesichts relativ hohen Anforderungen 

in Bayern tatsächlich eine gute Ausgangsposition für einen Erfolg in einem Volksentscheid dar-

stellt: Wegen der gesetzlich vorgegebenen Fristen finden die abschließenden Referenden übli-

cherweise nicht an regulären Wahlterminen statt, so dass die Stimmbeteiligung relativ niedrig ist. 

Angesichts des relativ großen Aufwands für die Teilnahme am Volksbegehren ist davon auszuge-

hen, dass Unterstützerinnen und Unterstützer mit großer Sicherheit auch am Volksentscheid teil-

nehmen werden, bei dem die Teilnahme viel einfacher ist (Stimmbenachrichtigung, arbeitsfreier 

Abstimmungstag, Möglichkeit zur Briefwahl). Angesichts dieser Umstände müssen die Initiatorin-

nen und Initiatoren für einen Erfolg im Volksentscheid keine übermäßigen zusätzlichen Mobili-

sierungsanstrengungen unternehmen, um wie bei den Abstimmungen über die Abschaffung des 

Senats oder zum Nichtraucherschutz mit deutlichen Mehrheiten von über 60 Prozent zu obsiegen. 

Deutlich wird aber auch, dass sich die Erfolge der ÖDP in der Volksgesetzgebung faktisch kaum in 

eine erhöhte Unterstützung bei Wahlen umsetzen lassen.6 Zur Erklärung dieses Phänomens bieten 

sich zwei alternative Erklärungen an: Entweder gelingt es der bayerischen ÖDP nicht, Bürgerinnen 

und Bürger, die sie für ihre Anliegen erfolgreich mobilisiert hat, dauerhaft von ihren Politikvor-

schlägen zu überzeugen. Oder die politischen Erfolge im Zuge der Volksgesetzgebung sind der ÖDP 

als Initiatorin nur bedingt zuzuschreiben, weil diese Erfolge in der Mobilisierung von Bürgerinnen 

und Bürgern durch andere politische Akteure fußen.  

6  Allenfalls die überdurchschnittliche Mobilisierung bei den Europawahlen 2019 und den Kommunalwahlen 2020 
mag durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ positiv beeinflusst worden sein. Allerdings mobilisierte die 
bayerische ÖDP bei den Bundestagswahlen 2021 dann so wenige Wähler wie seit knapp zwei Jahrzehnten nicht.  
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Wählermobilisierung für die ÖDP durch Volksgesetzgebung?  

Leider ist die Wählerschaft der ÖDP zu klein, als das aussagekräftige Daten über ihre Wählerinnen 

und Wähler auf Individualebene vorlägen. Um die Mobilisierungseffekte abzuschätzen, werden 

daher die jeweiligen Ergebnisse von Volksbegehren und Volksentscheide auf der Basis der 71 Land-

kreise und 25 kreisfreien Städte betrachtet und jeweils mit den Ergebnissen von Wahlen im glei-

chen Zeitraum verglichen.  

Betrachtet man die erfolgreichen Volksbegehren der ÖDP, so zeigt sich tatsächlich ein relativ 

deutlicher Zusammenhang zwischen der Unterstützung für das jeweilige Volksbegehren und den 

Stimmanteilen der ÖDP bei Wahlen. Am deutlichsten fällt er 1997 beim Volksbegehren „Schlanker 

Staat oder Senat!“ (verglichen mit der folgenden Landtagswahl 1998) aus (Abb. 3), wobei aber 

festzuhalten ist, dass das Volksbegehren in einer ganzen Reihe von ÖDP-‚Hochburgen‘ nur durch-

schnittliche (St. Ansbach, St. Straubing, Lkr. Rottal-Inn) oder sogar unterdurchschnittliche (Lkr. 

Straubing-Bogen) Unterstützung fand.  

Ein deutlich geringerer statistischer Zusammenhang zeigt sich 2009 beim Volksbegehren „Für 

echten Nichtraucherschutz!“ (verglichen mit der Europawahl im gleichen Jahr, Abb. 4). Gerade im 

Lkr. Fürth) wurde das Volksbegehren besonders stark unterstützt, ohne dass dies mit entsprechen-

den Wahlerfolgen der ÖDP korrespondierte. Die Schwerpunktgebiete der ÖDP (St. Passau, St. 

Straubing, Lkr. Straubing-Bogen) zeichneten sich dagegen abermals durch eine durchschnittliche 

Unterstützung des Volksbegehrens aus.  
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Ein etwas stärkerer statistischer Zusammenhang ergibt sich auf den ersten Blick zwischen der 

Unterstützung für das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ 2019 und der Europawahl im gleichen 

Jahr (Abb. 5). Allerdings streuen gerade dort, wo das Volksbegehren überdurchschnittlich erfolg-

reich war, die Wahlergebnisse der ÖDP erheblich: Es finden sich dort sowohl ‚Hochburgen‘ (Lkr. 
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Abb. 4: Volksbegehren 2009 und ÖDP bei Europawahl 2009
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Abb. 5: Volksbegehren 2019 und ÖDP bei Europawahl 2019
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Weilheim-Schongau) als auch ‚Diasporagebiete‘ (Lkr. Fürth).7 Insgesamt deuten die Zahlen darauf 

hin, dass zwischen der Unterstützung für von der ÖDP initiierten Volksbegehren und der Wahl der 

ÖDP selbst allenfalls ein geringer Zusammenhang besteht.  

Noch deutlicher wird dies, wenn man die beiden erfolgreichen Volksentscheide betrachtet, die aus 

diesen Volksbegehren resultierten.8 Wie Abbildung 6 zeigt, ist 1998 zwischen dem Erfolg im Volks-

entscheid über die Abschaffung des Senats offenkundig keine Korrelation mit den ÖDP-Ergebnis-

sen bei der wenige Monate später stattfindenden Landtagswahl festzustellen.  

Da nach dem erfolgreichen Volksentscheid zum Nichtraucherschutz 2010 erst 2013 wieder Wah-

len in Bayern stattfanden, ist eine entsprechende Betrachtung für diese Volksabstimmung nicht 

möglich. Der Vergleich mit dem Ergebnis der ein Jahr zuvor abgehaltenen Europawahlen (Abb. 7) 

ist aber zumindest darauf hin, dass der Erfolg im Referendum nicht auf eine intensive Mobilisie-

rung des ÖDP-Umfelds zurückzuführen ist – dafür wäre dieses trotz der nicht übermäßigen 

Stimmbeteiligung wohl auch zu klein.  

7  Auch der niedrige Wert von Spearmans r weist darauf hin, dass der statistische Zusammenhang nicht sehr be-
lastbar ist.  

8  Die Unterstützung für das Volksbegehren und die Zustimmung zum Volksentscheid korrelieren beim Senatsverbot 

erwartungsgemäß sehr stark (r = .531; r = .497). Beim Volksbegehren und Volksentscheid zum Nichtraucherschutz 
zeigt sich eine ähnliche Tendenz, streuen die Ergebnisse aber deutlich stärker (r = .433; r = .127). 

IN*

M*

RO*
AÖBGLTÖL DAHEBE

EI

ED

FS

FFB

GAP

LL

MBMÜ
M

ND

PAF
RO

STA
TS

WM
LA*

PA*

SR*

DEG
FRGKEL

LA

PA

REG

PAN

SR

DGF

AM*

R*

WDN*

AS

CHA

NM
NEW

R

SAD

TIR

BA*

BT*

CO*

HO*

BA

BTCOFO

HO
KC

KU
LIF

WUN

AN*

ER*

FÜ*N*SC*

AN

ERH

FÜLAU

NEA

RH

WUG

AB*SW*

WÜ*

ABKGNES

HAS
KT

MIL
MSP

SW

WÜ
A*

KF*

KE*

MM*

AIC A
DLG

GÜ

NU

LI

OAL

UA

DON OA

0

2

4

6

45 50 55 60 65 70 75 80

St
im

m
an

te
il 

La
n
dt

ag
sw

ah
l 
1
9
9
8

Zustimmung Volksentscheid 1998

Abb. 6: Volksentscheid 1998 und ÖDP bei Landtagswahl 1998
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Politische Mobilisierung für Initiativen der ÖDP? 

Dagegen hängt der Erfolg auch eines von der ÖDP initiierten Volksbegehrens in Bayern offenkun-

dig sehr stark davon ab, ob DIE GRÜNEN und die SPD – also die beiden Parteien, die im Landtag 

seit 1986 dauerhaft auf die Oppositionsbänke verwiesen sind – sie dabei unterstützen. Sehr deut-

lich zeigte sich dies bei den GRÜNEN beim Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ 2019 (Abb. 8).  
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Abb. 7: Volksentscheid 2010 und ÖDP bei Europawahl 2009
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Abb. 8: Volksbegehren 2019 und GRÜNE bei Europawahl 2019
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Dass die starke Korrelation kein Ausnahmefall ist, zeigt die Tabelle 1. Bei allen erfolgreichen Volks-

begehren und Volksentscheiden ergeben sich ähnliche Zusammenhänge zwischen den Wahler-

gebnissen der GRÜNEN und der Unterstützung der ÖDP-Initiativen in der Volksgesetzgebung. Ab-

gesehen vom Volksbegehren „Schlanker Staat ohne Senat!“ 1997 korreliert das Maß der Unter-

stützung der Initiativen sogar deutlich stärker mit der Unterstützung der GRÜNEN als mit der für 

die ÖDP. Dies bestätigt sich bei den beiden Volksentscheiden, wobei insbesondere die Zustimmung 

zur Senatsabschaffung auch stark mit dem Wahlergebnis der SPD korreliert.  

Eine mögliche Interpretation dieses Befundes ist, dass Erfolge der bayerischen ÖDP in der Volks-

gesetzgebung relativ davon abhängen, ob eine Unterstützung durch Anhängerinnen und Anhänger 

der GRÜNEN – und gegebenenfalls auch der SPD – erfolgt. Tatsächlich unterstützten beide Par-

teien auch aktiv die Kampagnen zur Senatsabschaffung und zum Nichtraucherschutz. Darüber 

hinaus waren DIE GRÜNEN neben der ÖDP und (anderen Organisationen) Träger des Volksbegeh-

rens „Rettet die Bienen!“. Angesichts dieses Befunds (und der organisatorischen Schwäche der 

ÖDP in der Fläche) liegt die Interpretation 

nahe, dass der Erfolg der betrachteten 

Volksbegehren weniger auf Mobilisierungs-

erfolge der ÖDP zurückzuführen ist als auf 

solche der größeren bayerischen Oppositi-

onsparteien, insbesondere der GRÜNEN. 

Diese Einschätzung wird auch durch Be-

funde zu den beiden gescheiterten ÖDP-

Volksbegehren zum Klonverbot 2003 und 

zum Gesundheitsschutz beim Mobilfunk 

2005 gestützt (Tab. 2). Jeweils verglichen 

mit der Europawahl 2004 zeigt sich mit den 

Tab. 2:  Unterstützung für Volksbegehren und

Stimmanteil der Parteien bei Wahlen  

 VB 2003 und 

EW 2004  

VB 2005 und 

EW 2004 

ÖDP r .653 .062 

r .725 .029 

GRÜNE  r – .174 .180 

r – .095 .064 

SPD  r – .468 –.263 

r - .461 .054 

EW = Europawahl; LTW = Landtagswahl; 
VB = Volksbegehren; VE = Volksentscheid 

Tab. 1:  Unterstützung für Volksbegehren und Zustimmung im Volksentscheid und Stimm-

anteil der Parteien bei Wahlen 

VB 1997 und 

LTW 1998 

VE 1998 und 

LTW 1998 

VB 2009 und 

EW 2009 

VE 2010 und 

EW 2009 

VB 2019 und 

EW 2019 

ÖDP r .374 .060 .151 - .141 .273 

r .337 .013 .066 .017 .064 

GRÜNE r .325 .334 .470 .535 .696 

r .312 .293 .224 .275 .544 

SPD r - .094 .444 .126 .073 .106 

r - .081 .490 .018 .042 .028 

EW = Europawahl; LTW = Landtagswahl; VB = Volksbegehren; VE = Volksentscheid 
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Wahlergebnissen der GRÜNEN faktisch kein statistischer Zusammenhang, mit denen der SPD bei 

der Initiative zum Klonverbot sogar ein recht deutlicher negativer.9  

Bemerkenswert sind zudem die deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Volksbegehren hin-

sichtlich der Korrelation mit dem ÖDP-Wahlergebnis. Beim mit 2,3 Prozent Unterstützung deut-

lich gescheiterten Volksbegehren zum Klonverbot zeigt sich ein relativ starker statistischer Zu-

sammenhang, während ein solcher beim Volksbegehren zum Mobilfunk, dass mit 4,3 Prozent fast 

doppelt so viel Unterstützung fand, nicht zu beobachten ist. Dies legt die Deutung nahe, dass die 

Mobilisierung von etwa 2 Prozent der Bayerinnen und Bayern von der ÖDP und ihnen wohlgeson-

nenen und zugeneigten Gruppen noch ohne breitere gesellschaftliche Bündnisse geleistet werden 

kann. Um mehr Unterstützung zu generieren, muss aber wohl eine Mobilisierung über den wei-

testen Kreis potentieller ÖDP-Wählerinnen und -Wähler hinaus erfolgen.10  

Fazit 

Bei den verwendeten Daten der Wahl- und Abstimmungsstatistik handelt es sich nur um Aggre-

gatdaten und Korrelationen sind selbstverständlich keine Kausalitäten. Gleichwohl bieten die 

Analysen aber deutliche Hinweise darauf, dass die ÖDP in Bayern nur dann mit Initiativen zur 

Volksgesetzgebung landespolitisch erfolgreich sein kann, wenn sie Bündnisse mit größeren, im 

Parlament vertretene Oppositionsparteien (vor allen den GRÜNEN) schließen kann. Denn ein mög-

licher Erfolg einer solchen Kampagne ist letztlich auf die Mobilisierungsleistung der größeren 

Oppositionsparteien, nicht aber der ÖDP zurückzuführen: Gerade in den ‚Hochburgen‘ der ÖDP ist 

die Unterstützung für die Volksbegehren allenfalls durchschnittlung und mitunter sogar unter-

durchschnittlich. Umgekehrt finden sie starke Unterstützung vor allem in der ‚ÖDP-Diaspora‘. Zu-

dem ist nicht festzustellen, dass aus den politischen Erfolgen der ÖDP in der Volksgesetzgebung 

ein erhöhter Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen resultiert.  

9  Auch nach 2005 fand in Bayern mehrere Jahre keine Wahl statt, so dass die Ergebnisse der zeitlich nächstgelege-
nen Wahl vor dem Volksbegehren herangezogen werden.  

10  Darauf verweist auch der anekdotische Befund, dass das Volksbegehren gegen den Mobilfunk im Lkr. Lichtenfels 
die stärkste Unterstützung fand, wo die ÖDP zu damaliger Zeit faktisch inexistent war (Kranenpohl 2006: 310, 
Fn. 16).  
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